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(54) Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten Bereichs und entsprechendes System

(57) Verfahren zum Überwachen eines vorbestimm-
ten Bereichs anhand von Bildern, die zumindest von ei-
ner ersten und einer zweiten Bilderfassungseinrichtung
erzeugt werden, wobei der vorbestimmte Bereich zu-
mindest zwei Zonen aufweist, die einen kritischen und
einen unkritischen Bereich repräsentieren, die durch ei-
ne Alarmgrenze voneinander getrennt werden, und wo-
bei jeder Bilderfassungseinrichtung ein vorgegebener
Erfassungsbereich zugeordnet wird, ein Objekt, das in
den Erfassungsbereich einer Bilderfassungseinrichtung
eintritt, von der entsprechenden Bilderfassungseinrich-

tung erfaßt wird, Daten von dieser Bilderfassungsein-
richtung aufgezeichnet werden, die Veränderungen der
Position des Objekts in dem entsprechenden Erfas-
sungsbereich beschreiben, und wobei ein Objekt, das
in den Erfassungsbereich der ersten Bilderfassungsein-
richtung eintritt, von der ersten Bilderfassungseinrich-
tung erfasst wird, wobei Daten von der ersten Bilderfas-
sungseinrichtung aufgezeichnet werden, die Verände-
rungen der Position des Objekts in dem entsprechen-
den Erfassungsbereich beschreiben, und diese Daten
von der ersten Bilderfassungseinrichtung an die zweite
Bilderfassungseinrichtung übergeben werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten Be-
reichs, der zumindest zwei Zonen aufweist, die einen
kritischen und einen unkritischen Bereich repräsentie-
ren und durch eine Alarmgrenze voneinander getrennt
werden, sowie auf ein entsprechendes Verfahren.
[0002] Zur automatisierten Überwachung von sensi-
blen Bereichen bzw. Sicherheitsbereichen werden in
der Regel Videoüberwachungskameras verwendet, mit-
tels denen der Sicherheitsbereich visualisiert wird. Bei
größeren oder komplexeren Sicherheitsbereichen wer-
den hierbei mehrere Videoüberwachungskameras mit
verschiedenen Sichtbereichen verwendet, da der Sicht-
bereich einer einzelnen Videoüberwachungskamera
aufgrund der Größe des Sicherheitsbereichs nicht aus-
reichend ist, um diesen komplett zu erfassen.
[0003] Ein beispielhafter Sicherheitsbereich ist z.B. in
einen kritischen und einen unkritischen Bereich unter-
teilt, die durch eine Alarmgrenze voneinander getrennt
werden. Eine Vielzahl von Videoüberwachungskame-
ras wird verwendet, um diese Alarmgrenze zu überwa-
chen. Jede Videoüberwachungskamera wird ein vorge-
gebener Erfassungsbereich zugeordnet, der jeweils ei-
nen Ausschnitt des Sicherheitsbereichs visualisiert und
einen Teil oder den kompletten Sichtbereich der Video-
überwachungskamera umfaßt, wobei ein Objekt, das in
einen bestimmten Erfassungsbereich eintritt, von der
entsprechenden Videoüberwachungskamera erfasst
wird. Des weiteren erfasst diese Videoüberwachungs-
kamera den kompletten Bewegungsablauf des Objekts
in ihrem Erfassungsbereich, d.h. alle Positionsänderun-
gen des Objekts werden wahrgenommen. Für den Fall,
dass das Objekt ausgehend von dem unkritischen Be-
reich die Alarmgrenze in Richtung des kritischen Be-
reichs überschreitet, löst die Videoüberwachungskame-
ra Alarm aus.
[0004] Unter der Annahme, dass beispielsweise ein
Wachmann in dem kritischen Bereich Kontrollgänge
durchführen kann, ohne dass hierbei Alarm ausgelöst
wird, wobei der Wachmann ebenfalls ohne Alarm aus-
zulösen die Alarmgrenze ausgehend von dem kriti-
schen in Richtung des unkritischen Bereichs über-
schreiten kann, würde dennoch Alarm ausgelöst wer-
den, wenn der Wachmann wieder zurück in den kriti-
schen Bereich ginge. Um dies zu vermeiden ermöglicht
das Wahrnehmen des kompletten Bewegungsablaufs
des Wachmanns in dem Erfassungsbereich einer Vi-
deoüberwachungskamera, d.h. eine sogenannte Ob-
jektverfolgung, zu bestimmen, dass der Wachmann be-
rechtigt ist, sich in dem kritischen Bereich aufzuhalten,
da er seinen Kontrollgang im kritischen Bereich begon-
nen hatte und somit beim Rücküberschreiten der Alarm-
grenze in diesem Beispiel kein Alarm ausgelöst wird.
[0005] Ein wesentlicher Nachteil dieses Verfahrens
besteht darin, dass Alarm ausgelöst wird für den Fall,
dass der Wachmann im Erfassungsbereich einer ersten

Videoüberwachungskamera die Alarmgrenze ausge-
hend vom kritischen in Richtung des unkritischen Be-
reichs überschreitet, und in einem Erfassungsbereich
einer zweiten Videoüberwachungskamera in den kriti-
schen Bereich über die Alarmgrenze hinweg zurück-
kehrt.
[0006] Ausgehend von dem bekannten Stand der
Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe
zugrunde, eine Möglichkeit zu schaffen, beim Überwa-
chen eines vorbestimmten Bereichs mit erhöhter Ent-
scheidungssicherheit Alarm auszulösen, wenn ein un-
befugtes Objekt in einen kritischen Bereich eintritt.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände
der Patentansprüche 1 und 16 gelöst.
[0008] Bevorzugte Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0009] Insbesondere wird die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung durch ein Verfahren zum Überwachen ei-
nes vorbestimmten Bereichs anhand von Bildern gelöst,
wobei die Bilder zumindest von einer ersten und einer
zweiten Bilderfassungseinrichtung erzeugt werden und
der vorbestimmte Bereich zumindest zwei Zonen auf-
weist, die einen kritischen und unkritischen Bereich re-
präsentieren, die durch eine Alarmgrenze voneinander
getrennt werden. Hierbei wird jeder Bilderfassungsein-
richtung ein vorgegebener Erfassungsbereich zugeord-
net, und ein Objekt, das in den Erfassungsbereich einer
Bilderfassungseinrichtung eintritt, wird von der entspre-
chende Bilderfassungseinrichtung erfasst. Von dieser
Bilderfassungseinrichtung werden Daten aufgezeich-
net, die Veränderungen der Position des Objekts in dem
entsprechenden Erfassungsbereich beschreiben. Ein
Objekt, das in den Erfassungsbereich der ersten Bilder-
fassungseinrichtung eintritt, wird von der ersten Bilder-
fassungseinrichtung erfasst, wobei Daten von der er-
sten Bilderfassungseinrichtung aufgezeichnet werden,
die Veränderungen der Position des Objekts in dem ent-
sprechenden Erfassungsbereich beschreiben, und die-
se Daten werden von der ersten Bilderfassungseinrich-
tung an die zweite Bilderfassungseinrichtung überge-
ben.
[0010] Ein Vorteil der erfindungsgemäßen Übergabe
der Erfassungsdaten einer ersten Bilderfassungsein-
richtung an eine zweite Bilderfassungseinrichtung be-
steht darin, dass die zweite Bilderfassungseinrichtung
über mehr Daten hinsichtlich des verfolgten Objekts ver-
fügt, so dass die entscheidende Sicherheit bei einer
Alarmauslösung wesentlich vergrößert wird. Des weite-
ren ermöglicht diese Objektübergabe zwischen den
Überwachungseinrichtungen eine lückenlose Überwa-
chung eines Objekts, das sich in den Erfassungsberei-
chen mehrerer Bilderfassungseinrichtungen bewegt.
[0011] Die Erfassungsbereiche der ersten und zwei-
ten Bilderfassungseinrichtung sind bevorzugterweise
derart ausgebildet, dass sie sich in einem Überlap-
pungsbereich überlappen oder aneinander angrenzen.
Die erste Bilderfassungseinrichtung übergibt die von ihr
aufgezeichneten Daten unaufgefordert an die zweite
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Bilderfassungseinrichtung für den Fall, dass die erste
Bilderfassungseinrichtung feststellt, dass das Objekt in
den Erfassungsbereich der zweiten Bilderfassungsein-
richtung eintreten wird. Gemäß einer anderen Variante
kann die zweite Bilderfassungseinrichtung für den Fall,
dass sie in dem ihr zugeordneten Erfassungsbereich ein
Objekt erfasst und feststellt, dass dieses Objekt zuvor
im Erfassungsbereich der ersten Bilderfassungseinrich-
tung war, die erste Bilderfassungseinrichtung zur Über-
gabe der bezüglich des Objekts aufgezeichneten Daten
aufweisen.
[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform übergibt die erste Bilderfassungseinrichtung
die von ihr aufgezeichneten Daten an eine Auswerte-
einrichtung, die über ein Netzwerk mit der ersten und
der zweiten Bilderfassungseinrichtung in Verbindung
steht und die wiederum die Daten an die zweite Bilder-
fassungseinrichtung übergibt. Gemäß einer Variante
kann die Auswerteeinrichtung ihre Daten unaufgefor-
dert an die zweite Bilderfassungseinrichtung übergeben
für den Fall, dass festgestellt wird, dass das Objekt in
den Erfassungsbereich der zweiten Bilderfassungsein-
richtung eintreten wird. Gemäß einer anderen Variante
kann die zweite Bilderfassungseinrichtung für den Fall,
dass sie ein Objekt erfasst, das in den zugeordneten
Erfassungsbereich eintritt und das zuvor im Erfassungs-
bereich der ersten Bilderfassungseinrichtung war, die
Auswerteeinrichtung zur Übergabe der aufgezeichne-
ten Daten auffordern.
[0013] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wird Alarm aus-
gelöst, wenn das Objekt ausgehend vom unkritischen
Bereich in Richtung des kritischen Bereichs die Alarm-
grenze überquert. Es wird jedoch kein Alarm ausgelöst,
wenn das Objekt im Erfassungsbereich der zweiten Bil-
derfassungseinrichtung die Alarmgrenze ausgehend
vom unkritischen Bereich in Richtung des kritischen Be-
reichs überquert und zuvor im Erfassungsbereich der
ersten Bilderfassungseinrichtung die Alarmgrenze aus-
gehend vom kritischen Bereich in Richtung des unkriti-
schen Bereichs überquert hat.
[0014] Vorzugsweise weisen die Daten, die die Ver-
änderung der Position des Objekts in dem Erfassungs-
bereich einer Bilderfassungseinrichtung beschreiben,
mindestens Information auf, die einen Bewegungsvek-
tor, eine mittlere Geschwindigkeit sowie Bewegungs-
richtungskomponenten repräsentiert. Somit können an-
hand dieser Daten Bereichsdaten übermittelt werden,
die einen Ausschnitt des Erfassungsbereichs der zwei-
ten Bilderfassungseinrichtung repräsentieren, in den
das Objekt ausgehend von dem Erfassungsbereich der
ersten Bilderfassungseinrichtung eintreten wird. Hierbei
weisen die Daten vorzugsweise Information auf, die den
Ausschnitt des Erfassungsbereichs der zweiten Bilder-
fassungseinrichtung repräsentiert, in das Objekt eintre-
ten wird.
[0015] Gemäß einer weiteren besonders bevorzug-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung muss

zur Erfassung eines Objekts in dem Erfassungsbereich
eine der Bilderfassungseinrichtungen ein sogenannter
Erfassungsschwellwert überschritten werden, wobei in
dem Ausschnitt des Erfassungsbereichs der zweiten
Bilderfassungseinrichtung, in den das Objekt eintreten
wird, der Erfassungsschwellwert herabgesetzt wird
nach Erfahren der Daten, die von der ersten Bilderfas-
sungseinrichtung übergeben wurden.
[0016] Ein Vorteil der Herabsetzung des Erfassungs-
schwellwerts besteht darin, dass die Erfassungssicher-
heit von Objekten im Erfassungsbereich von Bilderfas-
sungseinrichtungen, denen Daten von anderen Bilder-
fassungseinrichtungen übergeben werden, erhöht wird.
Dies ist insbesondere vorteilhaft für den Fall, dass ein
Objekt z.B. aufgrund unterschiedlicher Sichtverhältnis-
se im Erfassungsbereich einer Bilderfassungseinrich-
tung sehr gut erfassbar ist, während es im Erfassungs-
bereich einer anderen, angrenzenden Bilderfassungs-
einrichtung nur schlecht zu erkennen ist.
[0017] Insbesondere können die von der ersten Bil-
derfassungseinrichtung an die zweite Bilderfassungs-
einrichtung übergebenen Daten dazu verwendet wer-
den, eine Identifizierung des Objekts durchzuführen, die
aufgrund der übergebenen Daten wesentlich verein-
facht wird.
[0018] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung werden anhand der folgenden
Figuren näher erläutert. Die Figuren enthalten im ein-
zelnen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Anordnung von Über-
wachungseinrichtungen gemäß einer ersten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 eine drei-dimensionale Illustration von zu
überwachenden Sichtbereichen in der Anord-
nung gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine Draufsicht der Anordnung gemäß
Fig. 1 in einem ersten Anwendungsbei-
spiel;

Fig. 4 eine Illustration einer Anordnung von
Überwachungseinrichtungen gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung;

Fig. 5 ein Blockschaltbild eines Systems zur
Bildauswertung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel;

Fig. 6 bis 9 Blockdiagramme, die jeweils den detail-
lierten Aufbau einer Einzelkomponente
des Systems zur Bildauswertung gemäß
Fig. 5 darstellen;

Fig. 10 ein Blockdiagramm einer weiteren Aus-
führungsvariante des Systems zur Bild-
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auswertung gemäß Fig. 5;

Fig. 11 eine Illustration eines beispielhaften Bi-
närbilds in einem zwei-dimensionalen
Koordinatensystem sowie eine Objektli-
ste; und

Fig. 12 eine Illustration einer erweiterten Objekt-
liste.

[0019] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht einer Anord-
nung von Überwachungseinrichtungen 1, 2 gemäß ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung. Die Überwachungseinrichtungen 1, 2 können
als gebräuchliche Videoüberwachungskameras ausge-
führt sein oder als Infrarot- bzw. Wärmebildkameras.
Die Überwachungseinrichtungen 1, 2 sind vorzugswei-
se jeweils auf Masten 3, 4 aufmontiert, die fest in einem
zu überwachenden Gelände 8 verankert sind. Des wei-
teren können die Überwachungseinrichtungen 1, 2 an
beliebigen, starren oder beweglichen Objekten befestigt
werden, beispielsweise an Gebäudeteilen.
[0020] Für den beispielhaften Fall, dass die Überwa-
chungseinrichtungen 1, 2 als Überwachungskameras
ausgeführt sind, weisen beide Überwachungskameras
jeweils einen sogenannten Sichtbereich 6, 7 von einer
Länge 11 auf. Die Länge 11 des Sichtbereichs 5, 6, 7
hängt von einem Ausrichtungswinkel α der Überwa-
chungseinrichtungen 1, 2 ab, sowie von den Erfas-
sungseigenschaften der entsprechenden Überwa-
chungseinrichtungen 1, 2. Im Falle von Überwachungs-
kameras entsprechen die Erfassungseigenschaften
beispielsweise den optischen Eigenschaften der ver-
wendeten Kameraoptik.
[0021] Bevorzugter Weise liegen die Sichtbereiche 5,
6, 7 verschiedener Überwachungseinrichtungen 1, 2
derart, dass sie einander um vorgegebene Längen 9,
10 überlappen, damit eine lückenlose Überwachung
des zu überwachenden Bereichs ermöglicht wird.
[0022] Fig. 2 zeigt eine drei-dimensionale Illustration
der Sichtbereiche 6, 7 der Überwachungseinrichtungen
1, 2 aus Fig. 1. Die Sichtbereiche 6, 7 werden zur Ver-
deutlichung mit einer rechteckigen Grundfläche mit ei-
ner Grundseite der Länge 11 dargestellt, obwohl in Rea-
lität diese Sichtbereiche 6, 7 in der Regel als sogenann-
te "Sichtkegel" ausgebildet sein werden.
[0023] Die Sichtbereiche 6, 7 überlappen einander
hierbei vorzugsweise derart, dass ebenfalls größere
Objekte, die beispielsweise ausgehend von dem Sicht-
bereich 6 in den Sichtbereich 7 eintreten, ebenfalls in
dem Überlappungsbereich der Sichtbereiche 6, 7 der
Länge 10 vollständig erfasst werden können.
[0024] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht der Anordnung der
Überwachungseinrichtungen 1, 2 gemäß Fig. 1 in einem
ersten Ausführungsbeispiel. Die Überwachungseinrich-
tungen 1, 2 dienen in dem dargestellten Ausführungs-
beispiel dazu, beispielsweise ein unbefugtes sich Annä-
hern von Objekten an eine Rollbahn 12 auf einem Flug-

hafengelände zu verhindern. Hierzu wird mittels der
Überwachungseinrichtungen 1, 2 eine Kontrolllinie KL1
überwacht und wenn ein Objekt ausgehend von einem
erlaubten Bereich EB diese Kontrolllinie KL1 in Richtung
der Rollbahn 12 überschreitet, wird Alarm ausgelöst.
[0025] In einer ersten Variante, wenn beispielsweise
ein Mensch oder ein Fahrzeug entlang einer durch ei-
nen Pfeil 13 angedeuteten Richtung aus dem erlaubten
Bereich EB die Kontrolllinie KL1 in Richtung der Roll-
bahn 12 überschreitet, wird beim Überschreiten der
Kontrolllinie KL1 in Punkt 16 Alarm ausgelöst. Hierbei
betritt das entsprechende Objekt zuerst den Sichtbe-
reich 6 der Überwachungseinrichtung 1 und durchquert
dann diesen Sichtbereich 6 sowie den Überlappungs-
bereich, den dieser Sichtbereich 6 mit dem Sichtbereich
7 der Überwachungseinrichtung 2 bildet. Das Objekt
wird zum Zeitpunkt seines Eintretens in den Sichtbe-
reich 6 von der Überwachungseinrichtung 1 erfasst und
seine Bewegung wird mittels Objektverfolgung verfolgt
bis zu dem Punkt, in dem das Objekt in den Überlap-
pungsbereich eintritt. Objektverfolgung bedeutet, dass
der komplette Bewegungsverlauf des Objekts im Sicht-
bereich 6, 7 der Überwachungseinrichtung 1, 2 aufge-
zeichnet wird. Vorzugsweise beim Eintreten in den
Überlappungsbereich und somit in den Sichtbereich 7
wird das Objekt von der Überwachungseinrichtung 1 an
die Überwachungseinrichtung 2 mittels sog. "Visual
Handover" bzw. Objektübergabe übergeben und an-
schließend von der Überwachungseinrichtung 2 weiter
verfolgt bis hin zu dem Punkt 16, an dem Alarm ausge-
löst wird. "Visual Handover" bzw. Objektübergabe be-
deutet, dass die von der Überwachungseinrichtung 1
aufgezeichneten Daten bzgl. des Objekts der Überwa-
chungseinrichtung 2 bereitgestellt werden.
[0026] Eine zweite Variante ist angegeben anhand ei-
nes Pfeiles 14, der verdeutlicht, dass sich wiederum ein
beliebiges Objekt wie ein Mensch oder ein Fahrzeug in
Pfeilrichtung entlang des Pfeiles 14 bewegt und die
Kontrolllinie KL1 ausgehend von dem erlaubten Bereich
EB in Richtung der Rollbahn 12 überschreitet. Hierbei
wird bei Überschreiten der Kontrolllinie KL1 in Punkt 17
Alarm ausgelöst. Das entsprechende Objekt tritt in den
Sichtbereich 6 der Überwachungseinrichtung 1 ein und
verlässt diesen Sichtbereich 6 wieder vor dem Eintreten
in den Sichtbereich 7 der Überwachungseinrichtung 2
und anschließendem Überkreuzen der Kontrolllinie 1 in
Punkt 17. Bei Eintreten des Objekts in den Sichtbereich
7 der Überwachungseinrichtung 2 wird festgestellt, dass
dieses Objekt zuvor den Sichtbereich 6 der Überwa-
chungseinrichtung 1 durchquerte, woraufhin das Objekt
von der Überwachungseinrichtung 1 an die Überwa-
chungseinrichtung 2 übergeben wird.
[0027] Wie anhand dieser beiden Varianten deutlich
wird, besteht ein Vorteil der erfindungsgemäßen Objekt-
übergabe darin, daß die alarmauslösende Überwa-
chungseinrichtung 1, 2 über mehr Daten hinsichtlich des
verfolgten Objekts verfügt als im Falle einer Objektver-
folgung durch eine einzelne Überwachungseinrichtung
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1, 2, sodass die Entscheidungssicherheit bei der Alar-
mauslösung wesentlich vergrößert wird. Beispielweise
befinden sich ungefähr 75% der Bewegung des Ob-
jekts, das sich entlang des Pfeils 13 bewegt, im Sicht-
bereich 6 der Überwachungseinrichtung 1 und nur 25%
im Sichtbereich 7 der Überwachungseinrichtung 2, die
Alarm auslöst.
[0028] Eine dritte Variante ist gezeigt anhand eines
Pfeiles 15. Ein Objekt, das den Weg, der durch den Pfeil
15 beschrieben wird, zurücklegt, könnte beispielsweise
ein Mitarbeiter des Kontrollpersonals sein, der den Be-
reich zwischen Kontrolllinie KL1 und der Rollbahn 12
abschreitet, um eventuelle Störobjekte zu beseitigen.
Hierbei kann der Raum zwischen der Kontrolllinie KL1
und Rollbahn 12 als ein eingeschränkt erlaubter Bereich
EEB definiert werden, indem sich bestimmte Objekte
aufhalten dürfen.
[0029] Für den Fall, dass der Mitarbeiter des Kontroll-
personals die Kontrolllinie KL1 von diesem Zwischen-
raum EEB in Richtung des erlaubten Bereichs EB über-
schreitet, z. B. da ihm im erlaubten Bereich EB im Um-
feld der Überwachungseinrichtung 2 etwas auffällt, dass
er überprüfen möchte, wird kein Alarm ausgelöst. An-
schließend verlässt der Kontrollmitarbeiter entlang des
Pfeils 15 den Sichtbereich 6 der ersten Überwachungs-
einrichtung 1, betritt nach Durchqueren des Überlap-
pungsbereichs den Sichtbereich 7 der Überwachungs-
einrichtung 2 und überschreitet die Kontrolllinie KL1
ausgehend von dem erlaubten Bereich EB in Richtung
der Rollbahn 12, um seine Überwachungstätigkeit im
Zwischenraum EEB fortzusetzen. Der Kontrollmitarbei-
ter wird hierbei sowohl im Sichtbereich 6 der Überwa-
chungseinrichtung 1, als auch im Sichtbereich 7 der
Überwachungseinrichtung 2 jeweils entlang des zurück-
gelegten Weges von der entsprechenden Überwa-
chungseinrichtung 1, 2 verfolgt.
[0030] Eine Objektverfolgung, die ausschließlich im
Sichtbereich 7 und ausschließlich von der Überwa-
chungseinrichtung 2 durchgeführt würde, würde zu dem
Ergebnis führen, dass der Kontrollmitarbeiter ausge-
hend von dem erlaubten Bereich EB die Kontrolllinie
KL1 in Richtung der Rollbahn 12 überschritten hat. So-
mit würde beim Überschreiten der Kontrolllinie KL1 von
der Überwachungseinrichtung 2 Alarm ausgelöst wer-
den. Da der Kontrollmitarbeiter jedoch zum Aufenthalt
im Zwischenraum EEB berechtigt ist und die Kontrollli-
nie KL 1 zuerst ausgehend vom Zwischenraum EEB in
Richtung des erlaubten Bereichs EB überschritten hat,
wäre dieser Alarm ein Fehlalarm.
[0031] Um solch ein Auslösen eines Fehlalarms zu
verhindern, muss der Überwachungseinrichtung 2 die
"Vorgeschichte" des Kontrollmitarbeiters bekannt sein,
d.h. im vorliegenden Beispiel der Weg, den der Mitar-
beiter des Kontrollpersonals entlang dem Pfeil 15 im
Sichtbereich 6 der Überwachungseinrichtung 1 zurück-
gelegt hat. Wird dementsprechend die Objektverfol-
gung des Kontrollmitarbeiters in beiden Sichtbereichen
6, 7, sowohl der Überwachungseinrichtung 1 als auch

der Überwachungseinrichtung 2, bei einer Entschei-
dungsfindung berücksichtigt, so kann bestimmt werden,
dass der Kontrollmitarbeiter zuerst aus dem Zwischen-
raum die Kontrolllinie KL1 überschritten hat und dann
wieder durch ein Überqueren der Kontrolllinie KL1 in
diesen Zwischenraum zurückgekehrt ist. Das heißt, es
kann festgestellt werden, dass im vorliegenden Beispiel
kein Alarm ausgelöst wird, da das Überschreiten der
Kontrolllinie KL1 ein berechtigtes Überschreiten ist.
[0032] Wie anhand dieser dritten Variante verdeut-
licht wird, besteht ein wesentlicher Vorteil der vorliegen-
den Erfindung darin, dass in einem zu überwachenden
Bereich, der in mehrere Sichtbereiche 6, 7 mehrerer
Überwachungseinrichtungen 1, 2 aufgeteilt ist, ein be-
liebiges Objekt mittels Objektübergabe zwischen den
Überwachungseinrichtungen 1, 2 lückenlos überwacht
werden kann, wobei bei Notwendigkeit mit einer sehr
hohen Entscheidungssicherheit das Auslösen eines
Alarms bestimmt werden kann.
[0033] Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Objekt-
übergabe besteht darin, dass die Erfassungssicherheit
von Objekten in den Sichtbereichen 6, 7 der Überwa-
chungseinrichtungen 1, 2 erhöht wird, was im Folgen-
den näher erläutert wird.
[0034] Ein Objekt tritt beispielsweise in den Sichtbe-
reich 6 ein, wo es von der Überwachungseinrichtung 1
erfaßt wird und wobei Positionsänderungen des Objekts
verfolgt und entsprechende Daten aufgezeichnet wer-
den. Für den Fall, dass eine Analyse der Daten ergibt,
dass das Objekt den Sichtbereich 6 in Richtung des
Sichtbereichs 7 der Überwachungseinrichtung 2 ver-
läßt, wird gemäß einer Variante eine Benachrichtigung
von der Überwachungseinrichtung 1 an die Überwa-
chungseinrichtung 2 gesendet. Die Benachrichtigung
umfaßt vorzugsweise Information bzgl. der Richtung, in
die sich das Objekt bewegt sowie die aufgezeichneten
Daten, sodaß die Überwachungseinrichtung 2 bestim-
men kann, an welchem Ort das Objekt in den Sichtbe-
reich 7 eintreten wird. Somit kann die Überwachungs-
einrichtung 2 das Objekt bei Eintreten in den Sichtbe-
reich 7 leichter erkennen und erfassen.
[0035] Dies ist insbesondere vorteilhaft für den Fall,
dass das Objekt z. B. aufgrund unterschiedlicher Sicht-
verhältnisse im Sichtbereich 6 sehr gut erfaßbar ist,
während es im Sichtbereich 7 nur sehr schlecht zu er-
kennen ist.
[0036] Für den Fall, dass das Erkennen und Erfassen
des Objekts durch die Überwachungseinrichtungen 1,2
in jedem der Sichtbereiche 6, 7 von einem vorgegebe-
nen Schwellwert abhängt, der überschritten werden
muß um beispielsweise das Aufzeichnen von Objekt-
Daten auszulösen, wird dieser Schwellwert in der Über-
wachungseinrichtung 2 bevorzugter Weise ausgehend
von den von Überwachungseinrichtung 1 gesendeten
Daten herabgesetzt, so-daß die Erfassungsschwelle
dementsprechend abgesenkt wird. Das Herabsetzen
des Schwellwerts kann für eine Teilzone des Sichtbe-
reichs 7 erfolgen, in die das von Überwachungseinrich-
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tung 1 erfaßte Objekt vermutlich eintreten wird, oder für
den kompletten Sichtbereich 7.
[0037] Gemäß einer weiteren Variante kann eine
Überwachungseinrichtung 1, 2, die ein Eintreten eines
Objekts in ihren Sichtbereich 6, 7 detektiert und Positi-
onsänderungen dieses Objekts erfaßt, Daten aufzeich-
nen und analysieren, um Festzustellen, ob das Objekt
ggf. aus dem Sichtbereich 6, 7 einer anderen Überwa-
chungseinrichtung 1, 2 eingetreten ist. Bei einer positi-
ven Analyse kann die entsprechende Überwachungs-
einrichtung 1, 2 von der festgestellten, anderen Über-
wachungseinrichtung 1, 2 Daten über den Bewegungs-
ablauf des Objekts im Sichtbereich 6, 7 dieser anderen
Überwachungseinrichtung 1, 2 anfordern.
[0038] Dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn ein
Störobjekt wie beispielsweise eine Spinne sich über ei-
nen Ausschnitt einer Überwachungseinrichtung 1, 2 be-
wegt und als Objekt erkannt wird, da dieses Objekt unter
Berücksichtigung seiner festgestellten Bewegungsrich-
tung aus dem Sichtbereich 6, 7 einer anderen Überwa-
chungseinrichtung 1, 2 kommen müßte. Für den Fall,
dass die anfordernde Überwachungseinrichtung 1, 2
keine Daten bzgl. des erfaßten Objekts von einer ande-
ren Überwachungseinrichtung 1, 2 erhält, kann davon
ausgegangen werde, dass das erfaßte Objekt nicht
alarmrelevant ist.
[0039] Fig. 4 zeigt eine Illustration einer Anordnung
von Überwachungseinrichtungen 19, 20 gemäß einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. Die Überwachungseinrichtungen 19, 20
können wiederrum als gebräuchliche Videoüberwa-
chungskameras ausgeführt sein oder als Infrarot- bzw.
Wärmebildkameras. Die Überwachungseinrichtungen
19, 20 sind vorzugsweise jeweils auf Masten aufmon-
tiert, die fest in der Erde verankert sind. Des weiteren
können die Überwachungseinrichtungen 19, 20 an be-
liebigen, starren oder beweglichen Objekten befestigt
werden, beispielsweise an Gebäudeteilen.
[0040] Im dargestellten Beispiel dienen die Überwa-
chungseinrichtungen 19, 20 beispielsweise zur Über-
wachung eines Gefängnisgebäudes. Für den beispiel-
haften Fall, dass die Überwachungseinrichtungen 19,
20 als Überwachungskameras ausgeführt sind, weisen
beide Ü-berwachungskameras jeweils einen Sichtbe-
reich 21, 22 auf. Die Größe des überwachbaren Sicht-
bereichs 21, 22 hängt von der Ausrichtung der Überwa-
chungseinrichtungen 19, 20 ab, sowie von den Erfas-
sungseigenschaften der entsprechenden Überwa-
chungseinrichtungen 19, 20. Im Falle von Überwa-
chungskameras entsprechen die Erfassungseigen-
schaften beispielsweise den optischen Eigenschaften
der verwendeten Kameraoptik. Des weiteren werden in
beiden Sichtbereichen 21, 22 der Überwachungsein-
richtungen 19, 20 erfasste Objekte verfolgt.
[0041] Im vorliegenden Beispiel gilt die Annahme,
dass ein Objekt, wie beispielsweise ein Wachmann,
vom Dach 18 des Gebäudes über eine Feuerleiter 25 in
einen erlaubten Bereich EB gelangen kann, ohne Alarm

auszulösen. Jedoch soll Alarm ausgelöst werden, wenn
ein Objekt, wie beispielsweise ein Ausbrecher, aus ei-
nem Fenster 24 in den erlaubten Bereich EB gelangt.
[0042] Für den Fall, dass keine Objektübergabe zwi-
schen den Überwachungseinrichtungen 19, 20 stattfin-
det, könnte somit ein Ausbrecher entlang eines Pfeils
23 von einem Fenster 24 auf das Dach 18 gelangen und
über das Dach 18 und die Feuerleiter 25 in den erlaub-
ten Bereich EB, ohne Alarm auszulösen. Findet Objekt-
übergabe statt, so kann festgestellt werden, dass das-
selbe Objekt bzw. der Ausbrecher, der im Sichtbereich
22 der Überwachungseinrichtung 20 vom Dach 18 über
die Feuerleiter 25 in den erlaubten Bereich EB gelangt,
zuvor von einem Fenster 24 im Sichtbereich 21 der
Überwachungseinrichtung 19 aus auf das Dach 18 ge-
langt ist, was unmittelbar zum Auslösen eines Alarms
führt.
[0043] Fig. 5 zeigt ein illustratives Blockschaltbild ei-
nes Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen
Systems zur Bildauswertung. In diesem System liefert
vorzugsweise eine Vielzahl von Überwachungskame-
ras 1, 2 Videosignale, die jeweils zur Überwachung ei-
nes von der entsprechenden Kamera 1, 2 erfassten
Sichtbereichs dienen. Die Videosignale der Kameras 1,
2 werden jeweils auf einen Analog/Digital-Wandler 29
aufgeschaltet und digitalisiert. Die Kamera 1, 2 kann ei-
ne gebräuchliche Videoüberwachungskamera oder ei-
ne Infrarotbzw. Wärmebildkamera sein.
[0044] Die digitalisierten Bildpunktdaten der Videosi-
gnale der entsprechenden Kameras 1, 2 werden jeweils
in einer Speichereinrichtung 30 gespeichert, wobei eine
Speichereinrichtung 30 vorzugsweise zwei unter-
schiedliche Bildspeicher oder einen Bildspeicher mit
zwei unterschiedlichen Speicherbereichen aufweist,
und wobei in dem ersten Bildspeicher bzw. ersten Spei-
cherbereich die digitalisierten Bildpunktdaten, die ein je-
weils aktuelles Bild repräsentieren, gespeichert werden
und in dem zweiten Bildspeicher bzw. zweiten Speicher-
bereich die digitalisierten Bildpunktdaten, die ein Refe-
renz-Bild repräsentieren, gespeichert werden.
[0045] In Bilddifferenz-Bestimmungseinrichtungen
31 werden die digitalisierten Bildpunktdaten des aktuel-
len Bildes mit denen des Referenzbilds jedes Videosi-
gnals verglichen, um Unterschiede zwischen beiden Bil-
dern, die jeweils von ein und derselben Kamera 1,2 er-
zeugt werden, zu bestimmen. Somit kann jeweils aus-
gehend von den digitalisierten Bildpunktdaten eines ak-
tuellen Bildes ein Binärbild erzeugt werden, in dem Bild-
punkte mit dem Binärwert "0" Bildpunkte darstellen, de-
ren Daten in Bezug auf die Bildpunktdaten des jeweili-
gen Referenz-Bildes unverändert sind, während
Bildpunkte mit dem Binärwert "1" markierte Bildpunkte
darstellen, d.h. Bildpunkte des aktuellen Bildes, bei de-
ren Daten in Bezug auf die Bildpunktdaten des Refe-
renzbildes eine Bildveränderung festgestellt wurde.
[0046] Die erzeugten Binärbilder werden in einer Ob-
jektbestimmungseinrichtung 32 jeweils auf zusammen-
hängende markierte Bildpunkte untersucht, wobei alle

9 10



EP 1 189 187 A2

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zusammenhängenden Bildpunkte einem Objekt zuge-
ordnet werden, d. h. aus den Binärbildern werden Ob-
jekte extrahiert. Demgemäß entspricht ein Objekt einem
zusammenhängenden Bildbereich, der sich innerhalb
eines bestimmten, von dem Speicherzyklus des zweiten
Speichers bzw. zweiten Speicherbereichs abhängigen
Zeitraums geändert hat. In einer Objektliste werden Ob-
jekt-daten der extrahierten Objekte gespeichert, wobei
die Objekte beispielsweise als ein die maximale hori-
zontale und vertikale Ausdehnung des markierten Bild-
punktbereichs umschreibendes Rechteck oder derglei-
chen definiert werden. Die aktuelle Objektliste wird mit
einer gespeicherten Objektliste des vorhergehenden
Bildes verglichen und aktualisiert. Dabei werden die aus
dem aktuellen Binärbild extrahierten Objekte den in dem
vorhergehenden Bild gefundenen Objekten durch Plau-
sibilitätsprüfung, wie z.B. Prüfung auf minimale Entfer-
nung, ähnliche Form oder dergleichen zugeordnet und
Objekte, denen über eine bestimmte Zeitdauer kein Ob-
jekt zugeordnet wurde, werden wieder gelöscht.
[0047] Die somit erzeugten Objektdaten werden in ei-
ner Auswerteeinrichtung 33 ausgewertet zum Erfassen
alarmrelevanter Objekte sowie zur Alarmauslösung. In
der Auswerteeinrichtung 33 werden vorzugsweise Da-
ten berechnet, die sich aus dem Unterschied eines Er-
fassungspunktes, beispielsweise des Mittelpunktes ei-
nes neuen Objekts, und einem gespeicherten Mittel-
punkt eines zugeordneten Objekts des vorangegange-
nen Bildes ergibt. Anhand dieser Daten kann die aktu-
elle Objektliste aktualisiert werden.
[0048] Insbesondere kann ein beliebiges Objekt
durch Berechnen von Daten, die vorzugsweise eine zu-
rückgelegte Strecke, eine horizontale und vertikale
Richtungskomponente sowie eine mittlere Geschwin-
digkeit des Objekts unter Ansetzen der bisherigen Be-
standdauer umfassen, verwendet werden, um ein be-
stimmtes Objekt im Sichtbereich einer Kamera 1, 2 über
den gesamten Zeitraum der Erfassung zu verfolgen. Für
alarmrelevante Objektrechtecke werden jeweils aus
dem ersten Speicher bzw. ersten Speicherbereich die
dem Objekt entsprechenden digitalisierten Bildpunktda-
ten ausgelesen, wobei nach bekannten Bildverarbei-
tungsverfahren in dem ausgelesenen Bildausschnitt
Bildinhaltsmerkmale für das Objekt extrahiert werden.
Zur Bestimmung der Objektgröße wird die Größe des
extrahierten Rechtecks sowie die innerhalb des Recht-
ecks gefundene Anzahl markierter Bildpunkte herange-
zogen. Alle Merkmale der extrahierten und verfolgten
Objekte werden mit erforderlichen Merkmalskriterien,
die in einer Speichereinrichtung 34 gespeichert sind,
verglichen und vorzugsweise bei gleichzeitiger Erfül-
lung aller Kriterien wird ein Alarm ausgelöst. Hierbei
wird mittels einer Auswahleinrichtung 28 die Kamera 1,
2 ausgewählt, in deren Sichtbereich das entsprechende
Objekt detektiert wird, und das entsprechende Videosi-
gnal des aktuellen Bildes der ausgewählten Kamera 1,
2 wird mittels eines Schalters 48 auf einen Monitor 35
geschaltet, wobei die Alarmobjekte mit den zugehörigen

Vektoren eingeblendet werden.
[0049] Fig. 6 zeigt eine detaillierte Ansicht der Spei-
chereinrichtung 30 aus Fig. 5. Die Speichereinrichtung
30 umfasst bevorzugter Weise zwei Bildspeicher 36, 37,
wobei die digitalisierten Bildpunktdaten des aktuellen
Bildes in dem Bildspeicher 36 gespeichert werden. Des
Weiteren werden in periodischen Abständen die digita-
lisierten Bildpunktdaten in dem zweiten Bildspeicher 37
gespeichert, um jeweils bis zu einem erneuten Spei-
chern von Bilddaten in dem Bildspeicher 37 als Refe-
renz-Bild verwendet zu werden. Die digitalisierten Bild-
punktdaten aus den Bildspeichem 36, 37 werden in der
Bilddifferenz-Bestimmungseinrichtung 31 miteinander
verglichen. Des Weiteren können die digitalisierten Bild-
punktdaten aus Speicher 36 von der Auswerteeinrich-
tung 33 ausgelesen werden zur Merkmalsextraktion in
Bezug auf alarmrelevante Objekte.
[0050] Fig. 7 zeigt eine detaillierte Ansicht der Bilddif-
ferenz-Bestimmungseinrichtung 31 aus Fig. 5. Die Bild-
differenz-Bestimmungseinrichtung 31 umfasst vorzugs-
weise eine Subtraktionseinrichtung 38, eine Betragsbil-
dungseinrichtung 39 sowie eine Schwellwertvergleichs-
einrichtung 40.
[0051] In der Subtraktionseinrichtung 38 werden die
digitalisierten Bildpunktdaten des aktuellen Bildes mit
den digitalisierten Bildpunktdaten des Referenz-Bildes
verglichen und für jeweils einander entsprechende Bild-
punkte werden Differenzen ermittelt. Aus diesen Diffe-
renzen werden in der Betragsbildungseinrichtung 39 für
die einzelnen Bildpunkte Beträge gebildet, die in der
Schwellwertvergleichseinrichtung 40 mit einem vorge-
gebenen Schwellwert verglichen werden, der eine Ent-
scheidungsschwelle für eine Bildpunktänderung dar-
stellt. Durch diese Entscheidungsschwelle werden bei-
spielsweise Änderungen, die durch Signalrauschen
hervorgerufen werden, eliminiert. Bei Überschreiten
des Schwellwerts wird ein Binärwert "1" für den entspre-
chenden Bildpunkt erzeugt, d.h. für den Bildpunkt wurde
eine Bildveränderung festgestellt und deshalb wird die-
ser Bildpunkt notiert bzw. markiert. Bei Unterschreiten
des Schwellwerts wird ein Binärwert "0" dem Bildpunkt
zugewiesen.
[0052] Mittels der derart erzeugten Binärwerte kann
ein Binärbild gebildet werden, das Bildänderungen in
dem aktuellen Bild in Bezug auf das Referenzbild reprä-
sentiert.
[0053] Fig. 8 zeigt eine detaillierte Ansicht der Objekt-
bestimmungseinrichtung 32 aus Fig. 5. Die Objektbe-
stimmungseinrichtung 32 umfasst bevorzugter Weise
einen Binärbildspeicher 41, einen Objektextraktor 42
sowie einen Objektkorrelator 43.
[0054] In dem Binärbildspeicher 41 wird das Binär-
bild, das in der Bilddifferenz-Bestimmungseinrichtung
31 erzeugt wird, gespeichert. Dieses Binärbild wird
durch den Objektextraktor 42 auf zusammenhängende
und markierte Bildpunkte untersucht, um somit Objekte
zu extrahieren und korrespondierende Objektdaten
werden in einer Objektliste gespeichert.
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[0055] Ein wesentlicher Vorteil der Bestimmung von
Objekten besteht darin, dass im weiteren Verlauf der
Verarbeitung nicht mehr einzelne Bildpunkte, sondern
lediglich die extrahierten Objekte verwendet werden,
wodurch sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit be-
trächtlich erhöht.
[0056] Mittels des Objektkorrelators 43 wird die aktu-
elle Objektliste mit einer gespeicherten Objektliste des
vorhergehenden Bildes verglichen und aktualisiert, wo-
bei die aus dem aktuellen Binärbild extrahierten Objekte
den in dem vorhergehenden Bild gefundenen Objekten
durch Plausibilitätsprüfung zugeordnet werden.
[0057] Fig. 9 zeigt eine detaillierte Ansicht der Aus-
wertungseinrichtung 33 aus Fig. 5. Die Auswertungsein-
richtung 33 umfasst vorzugsweise eine Objektverfol-
gungseinrichtung 44, eine Merkmalsextraktionseinrich-
tung 45 sowie eine Alarmobjektprüfungseinrichtung 46.
[0058] Die Objektverfolgungseinrichtung 44 berech-
net Daten, die zur Verfolgung eines Objekts im Sichtbe-
reich einer entsprechenden Kamera 1, 2 verwendet
werden. Des weiteren bestimmt die Objektverfolgungs-
einrichtung 44 für den Fall, dass ein Objekt den Sicht-
bereich einer Kamera 1, 2 verläßt, ob das Objekt in den
Sichtbereich einer anderen Kamera 1, 2 eintritt. Somit
kann die Objektverfolgungseinrichtung 44 ein Signal an
die Auswahleinrichtung 28 senden, um zu bewirken,
dass das Videosignal der entsprechenden Kamera 1, 2
mittels des Schalters 48 auf den Monitor 35 geschaltet
wird,
[0059] Die Merkmalsextraktionseinrichtung 45 liest
die Bilddaten im Bereich alarmrelevanter Objektrecht-
ecke aus dem ersten Bildspeicher 36 aus Fig. 6 aus und
extrahiert in diesem Bildausschnitt nach bekannten
Bildverarbeitungsverfahren Bildinhaltsmerkmale für ein
entsprechendes Objekt. Diese Merkmalsextraktion ge-
schieht allerdings nur für alarmrelevante Objekte, d.h.
für Objekte, die eine vorbestimmte Richtung, Größe,
Geschwindigkeit usw. aufweisen.
[0060] In der Alarmobjektprüfungseinrichtung 46 wer-
den die Merkmale der extrahierten und verfolgten Ob-
jekte mit den in Speichereinrichtung 34 gespeicherten,
erforderlichen Merkmalskriterien verglichen.
[0061] Fig. 10 zeigt ein Blockdiagramm einer weiteren
Variante des Systems gemäß Fig. 5, in dem eine Redu-
zierstufe 47 zwischen den Analog/Digital-Wandler 29
und die Speichereinrichtung 30 zwischengeschaltet
wird. Die Reduzierstufe 47 dient zur Reduktion der Da-
tenmenge eines Videosignals, beispielsweise durch
gruppenweises Addieren einzelner Bildpunktdaten zu
neuen Bildpunktdaten, die in der Speichereinrichtung
30 gespeichert werden.
[0062] Fig. 11 zeigt einen Speicherausschnitt des Bi-
närbildspeichers 41 aus Fig. 8. Der Speicherausschnitt
ist dargestellt in Form eines 2-dimensionalen Koordina-
tensystems 49 mit x-Achse in horizontaler Richtung und
y-Achse in vertikaler Richtung. Markierte Bildpunkte
sind mit Kreuzen, d.h. "X" gekennzeichnet. Im vorlie-
genden Beispiel sind zwei markierte Bildpunktbereiche

50, 51, die sich bezüglich des Referenzbilds geändert
haben, als Objekte 1 und 2 extrahiert worden. Die ex-
trahierten Objekte sind rechteckförmig, wobei Objekt 1,
das dem Bildpunktbereich 50 entspricht, eine Höhe H1
und eine Breite B1 aufweist und Objekt 2, das dem Bild-
punktbereich 51 entspricht, eine Höhe H2 und eine Brei-
te B2 aufweist.
[0063] Aus dem 2-dimensionalen Koordinatensystem
49 können Daten bestimmt werden, die die Koordinaten
x, y des entsprechenden Objektmittelpunktes, die jewei-
lige Objekthöhe H, die jeweilige Objektbreite B und die
Anzahl Px der binären markierten Bildpunkte repräsen-
tieren. Diese Daten werden in eine Objektliste 52 ein-
getragen.
[0064] Im vorliegenden Beispiel liegt der Mittelpunkt
von Objekt 1, das dem Bildpunktbereich 50 entspricht,
bei x = 3,5 und y = 1,5. Das Objekt weist eine Höhe von
2 Bildpunkten und eine Breite von 4 Bildpunkten auf und
umfasst eine Anzahl von insgesamt 5 markierten Bild-
punkten.
[0065] Fig. 12 zeigt eine aktualisierte Objektliste, in
der die Daten, die durch die Objektverfolgungseinrich-
tung 44 berechnet werden, ergänzt wurden. Dabei wird
der aktuelle Erfassungsmittelpunkt eines Objekts durch
die Koordinaten xn und yn dargestellt und der zuletzt ge-
speicherte Mittelpunkt des Objekts durch die Koordina-
ten xn-1 und yn-1. Die Werte Hn-1, Bn-1 und Pxn-1 geben
die zuletzt gespeicherte Höhe, Breite bzw. Anzahl der
markierten Bildpunkte des Objekts an. Nach Auswer-
tung der neuen Objektdaten durch die Objektverfol-
gungseinrichtung 44 wird die aktualisierte Objektliste
durch die ermittelten Werte für den Betrag eines Bewe-
gungsvektors s, eine mittleren Geschwindigkeit v, eine
bisherige Bestanddauer T und Bewegungsrichtungs-
komponenten RH und RV ergänzt.
[0066] Das Objekt 1 weist beispielsweise einen aktu-
ellen Erfassungsmittelpunkt (2; 0) auf. Der zuletzt ge-
speicherte Mittelpunkt hat die Koordinaten (3,5; 1,5).
Daraus ergibt sich gemäß dem Satz des Pythagoras ei-
ne Wegstrecke zu:

[0067] Für die Richtungskoordinaten ergeben sich die
Werte:

RH = xn - xn-1 = 2 - 3,5 = -1,5
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[0068] Wird eine bisherige Bestanddauer T = 2 des
Objekts 1 angenommen, so ergibt sich eine mittlere Ge-
schwindigkeit des Objekts zu:

Patentansprüche

1. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs anhand von Bildern, die zumindest von ei-
ner ersten und einer zweiten Bilderfassungseinrich-
tung erzeugt werden, wobei der vorbestimmte Be-
reich zumindest zwei Zonen aufweist, die einen kri-
tischen und einen unkritischen Bereich repräsentie-
ren, die durch eine Alarmgrenze voneinander ge-
trennt werden, und wobei

jeder Bilderfassungseinrichtung ein vorgege-
bener Erfassungsbereich zugeordnet wird,

ein Objekt, das in den Erfassungsbereich einer
Bilderfassungseinrichtung eintritt, von der ent-
sprechenden Bilderfassungseinrichtung erfaßt
wird,

Daten von dieser Bilderfassungseinrichtung
aufgezeichnet werden, die Veränderungen der
Position des Objekts in dem entsprechenden
Erfassungsbereich beschreiben,

dadurch gekennzeichnet, dass
ein Objekt, das in den Erfassungsbereich der ersten
Bilderfassungseinrichtung eintritt, von der ersten
Bilderfassungseinrichtung erfaßt wird, wobei Daten
von der ersten Bilderfassungseinrichtung aufge-
zeichnet werden, die Veränderungen der Position
des Objekts in dem entsprechenden Erfassungsbe-
reich beschreiben, und diese Daten von der ersten
Bilderfassungseinrichtung an die zweite Bilderfas-
sungseinrichtung übergeben werden.

2. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass sich die Erfassungsbereiche der ersten
und zweiten Bilderfassungseinrichtung in einem
Überlappungsbereich überlappen oder aneinander
angrenzen.

3. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Bilderfassungsein-
richtung die Daten unaufgefordert an die zweite Bil-
derfassungseinrichtung übergibt, für den Fall das

RV = yn - yn-1 = 0 - 1,5 = -1,5

v = s/T = 2,1/2 = 1,05.

die erste Bilderfassungseinrichtung feststellt, dass
das Objekt in den Erfassungsbereich der zweiten
Bilderfassungseinrichtung eintreten wird.

4. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Bilderfassungsein-
richtung ein Objekt erfaßt, das in den zugeordneten
Erfassungsbereich eintritt und, für den Fall das die
zweite Bilderfassungseinrichtung feststellt, dass
das Objekt zuvor im Erfassungsbereich der ersten
Bilderfassungseinrichtung war, die erste Bilderfas-
sungseinrichtung zur Übergabe der aufgezeichne-
ten Daten auffordert.

5. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Bilderfassungsein-
richtung die Daten an eine Auswerteeinrichtung
übergibt, die über ein Netzwerk mit der ersten und
der zweiten Bilderfassungseinrichtung in Verbin-
dung steht, und diese Auswerteeinrichtung die Da-
ten an die zweite Bilderfassungseinrichtung über-
gibt.

6. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Auswerteeinrichtung die Daten un-
aufgefordert an die zweite Bilderfassungseinrich-
tung übergibt, für den Fall das festgestellt wird, dass
das Objekt in den Erfassungsbereich der zweiten
Bilderfassungseinrichtung eintreten wird.

7. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die zweite Bilderfassungseinrichtung ein
Objekt erfaßt, das in den zugeordneten Erfas-
sungsbereich eintritt und, für den Fall das die zweite
Bilderfassungseinrichtung feststellt, dass das Ob-
jekt zuvor im Erfassungsbereich der ersten Bilder-
fassungseinrichtung war, die Auswerteeinrichtung
zur Übergabe der aufgezeichneten Daten auffor-
dert.

8. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass Alarm ausgelöst
wird, wenn das Objekt ausgehend vom unkritischen
Bereich in Richtung des kritischen Bereichs die
Alarmgrenze überquert.

9. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass kein Alarm ausge-
löst wird, wenn das Objekt im Erfassungsbereich
der zweiten Bilderfassungseinrichtung die Alarm-
grenze ausgehend vom unkritischen Bereich in
Richtung des kritischen Bereichs überquert und zu-
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vor im Erfassungsbereich der ersten Bilderfas-
sungseinrichtung die Alarmgrenze ausgehend vom
kritischen Bereich in Richtung des unkritischen Be-
reichs überquert hat.

10. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bilderfassungs-
einrichtungen als Videoüberwachungs-, Infrarot-
oder Wärmebildkameras ausgeführt sind.

11. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Daten, die die
Veränderungen der Position des Objekts in dem Er-
fassungsbereich einer Bilderfassungseinrichtung
beschreiben, mindestens Information aufweisen,
die einen Bewegungsvektor, eine mittlere Ge-
schwindigkeit sowie Bewegungsrichtungskompo-
nenten repräsentiert.

12. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass anhand der Daten,
die die Veränderungen der Position des Objekts in
dem Erfassungsbereich der ersten Bilderfassungs-
einrichtung beschreiben, Bereichsdaten ermittelt
werden, die einen Ausschnitt des Erfassungsbe-
reichs der zweiten Bilderfassungseinrichtung re-
präsentieren, in den das Objekt eintreten wird.

13. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Daten, die von
der ersten an die zweite Bilderfassungseinrichtung
übergeben werden, Information aufweisen, die den
Ausschnitt des Erfassungsbereichs der zweiten Bil-
derfassungseinrichtung repräsentiert, in den das
Objekt eintreten wird.

14. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Erfassung eines Objekts
in dem Erfassungsbereich einer der Bilderfas-
sungseinrichtungen ein Erfassungsschwellwert
überschritten werden muß und in dem Ausschnitt
des Erfassungsbereichs der zweiten Bilderfas-
sungseinrichtung, in den das Objekt eintreten wird,
der Erfassungsschwellwert herab gesetzt wird.

15. Verfahren zum Überwachen eines vorbestimmten
Bereichs nach Anspruch 2 , dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Bilderfassungseinrich-
tung die von der ersten Bilderfassungseinrichtung
aufgezeichneten Daten, die die Veränderungen der
Position des Objekts in dem Überlappungsbereich
beschreiben, zu einer Identifizierung des Objekts
verwendet.

16. System zum Überwachen eines vorbestimmten Be-
reichs mittels mindestens einer ersten und zweiten
Bilderfassungseinrichtung, wobei der vorbestimm-
te Bereich zumindest zwei Zonen aufweist, die ei-
nen kritischen und einen unkritischen Bereich re-
präsentieren und durch eine Alarmgrenze vonein-
ander getrennt sind, wobei die erste und zweite Bil-
derfassungseinrichtung jeweils aufweisen:

eine Einrichtung zum Zuordnen eines vorgege-
benen Erfassungsbereichs,

eine Erfassungseinrichtung zum Erfassen ei-
nes Objekts, das in den zugeordneten Erfas-
sungsbereich eintritt, und

eine Aufzeichnungseinrichtung zum Aufzeich-
nen von Daten, die Veränderungen der Position
des Objekts in dem zugeordneten Erfassungs-
bereich beschreiben,

dadurch gekennzeichnet, dass
eine Einrichtung zum Übergeben der von der ersten
Bilderfassungseinrichtung aufgezeichneten Daten
an die zweite Bilderfassungseinrichtung vorgese-
hen ist.

17. System zum Überwachen eines vorbestimmten Be-
reichs nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bilderfassungseinrichtungen als Vi-
deoüberwachungs-, Infrarot- oder Wärmebildka-
meras ausgeführt sind.
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